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Die Trunkenheit im alten und neuen Militärstrafrecht.
Von Major H. F. Pfenninger, Auditor 5. Division, Zürich.

Die Bedeutung des Alkoholismus für die Kriminalität in der Armee
ist bei uns vor dem Weltkrieg eigentlich nie statistisch erfaßt und
deshalb vielfach unterschätzt worden. Aber bereits 1915 hat der schweizerische

Armeeauditor in einer „Zusammenstellung der von den Divisionsgerichten

vomì. August 1914 bis 31. Juli 1915 ausgesprochenen Freiheitsstrafen"

auf die vielen Fälle von Insubordination und Dienstverletzung
infolge exzessiven Alkoholgenusses hingewiesen, und seither hat sich der
Arzt S. Burch (Sarnen) der verdienstvollen Aufgabe unterzogen, bei
2000 militärgerichtlichen Aburteilungen, die er gleichmäßig den Jahren
1914—1917 entnahm, auf Grund des gesamten Aktenmaterials
festzustellen, in wieviel Prozent der Fälle der Alkohol die einzige oder doch
eine wesentliche Teilursache der Verbrechensbegehung war.1) Er gelangte
dabei zu dem für Kenner leider nicht überraschenden Ergebnis, daß
dies für 34,5% der geprüften Untersuchungen behauptet werden muß,
daß aber diese Durchschnittszahl bei bestimmten Delikten noch wesentlich

überschritten wird, indem das Verhältnis bei Insubordination 48,95%,
bei betrügerischem Erschleichen von Urlaub 57% und bei
Körperverletzungen im Raufhandel sogar 82,2% betrug. Diese Ergebnisse der
Kriminalstatistik, auf die, soweit sie bereits damals vorlagen, schon
ein Erlaß des Generals vom 21. Juli 1915 warnend hingewiesen hatte,

x) In den Ergebnissen wiedergegeben in der „Schweizerischen Zeitschrift
für Strafrecht" Bd 32, S. 386 ff. Die Gesamtzahl der vom 1. August 1914 bis
Ende 1917 von den Militärgerichten beurteilten Straffälle betrug ca. 14000.
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